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§ 25 UrhG
 UrhG - Urheberrechtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Verwertungsrechte sind der Exekution wegen Geldforderungen entzogen.

2. (2)Die wegen einer Geldforderung auf ein Werkstück geführte Exekution ist unzulässig, wenn durch dessen

Verkauf das Verbreitungsrecht des Urhebers oder eines Werknutzungsberechtigten verletzt würde.

3. (3)Absatz 2 gilt nicht für Werkstücke, die zur Zeit der Pfändung von dem zu ihrer Verbreitung Berechtigten oder

mit seiner Einwilligung verpfändet sind.

4. (4)Bei Werken der bildenden Künste wird durch das Verbreitungsrecht die Exekution auf Werkstücke nicht

gehindert, die von dem zur Verbreitung Berechtigten zum Verkauf bereitgestellt sind.

5. (5)Mittel, die ausschließlich zur Vervielfältigung eines Werkes bestimmt sind (wie Formen, Platten, Steine,

Holzstöcke, Filmstreifen u. dgl.) und einem dazu Berechtigten gehören, dürfen wegen einer Geldforderung nur

gleich einem Zugehör des Vervielfältigungsrechtes mit diesem in Exekution gezogen werden.

6. (6)Dasselbe gilt entsprechend für Mittel, die ausschließlich zur Aufführung eines Filmwerkes bestimmt sind

(Filmstreifen u. dgl.) und einem dazu Berechtigten gehören.
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